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Stellungnahme





Die §§ 1, 1 a  des Bundesbaugesetzbuches - Allgemeines Städtebaurecht, Bauleitplanung,  Allgemeine Vorschriften - regelt die Aufgaben und Ziele der Bauleitplanung, die von der Gemeinde  zu beachten und einzuhalten sind. 


Inwieweit wird der Bebauungsplan diesen Zielen  gerecht?





Planungskonzept 


Die Bebauung steht mit dem geplanten Hochhaus und dem Riegel entlang des Bahndamms im Widerspruch  zum vorhandenen Ortsbild, sprich kleinteiliger und niedriger Bau- und Nutzungsstrukturen.


Sie bedeutet einen massiven Eingriff in das vorhandene städtebauliche Ensemble und dem bestehenden Stadtraum und Stadtgestalt, die durch die Raumkanten der typischen Berliner Mietshausbebauung und der dazwischenliegenden Bahntrasse sowie den Grün-,  Frei- und Parkplatzflächen gebildet wird. 


Es sind keine Alternativen entwickelt worden, die auf das vorhandene Orts- und Landschaftsbild sowie den vorhandenen prägenden und lebensnotwichtigen Baumbestand (Grüne Lunge, Klimaschneise, Gestaltungselement, psychologisches Element) eingehen.


Die Ziele des FNP 98 – Wohnbauflächen größer gleich GFZ 1,5-  werden in so gravierender Weise missachtet, dass die Stadt- und Umweltverträglichkeit nicht gewährleistet ist.


Wie verträgt sich die Flächenausweisung als Kerngebiet mit den o.g. Zielen und den tatsächlichen baulichen, nutzungsstrukturellen, ökonomischen und sozialen  Gegebenheiten? Wo werden die Ziele der Agenda 21 beachtet, deren Kernpunkte auf  der hier im Sommer  in Berlin stattgefundenen  Weltkonferenz diskutiert wurden





Die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen


Die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit


Die wirtschaftliche Stabilität





Wir fordern ein alternatives Konzept, das auf die vorhandenen Bäume sowie den städtischen Raum und die Nutzungsstrukturen Rücksicht nimmt.


 


Art der Nutzung


Aus der Begründung ist die Gliederung der geplanten Bruttogeschossfläche -Wettbewerbsergebnis 17 000 m² auf nunmehr 30 000 m² angestiegen - in


 


A  = 	Einzelhandel


B  =	Gastronomie


C  =	Hotel


D  =	Freizeiteinrichtungen


E  =	Büro/Dienstleistung


F  =	Gemeinbedarf/Kita





nicht ersichtlich.


 


Die Berliner Stadtentwicklungspolitik hebt darauf ab, keine Monostrukturen entstehen zu  lassen, so dass mindestens ein Anteil von 25 % Wohnen gefordert werden muß. Dies würde ebenso den Aussagen des FNP 1998 entsprechen, der für das nördlich der Bahntrasse liegende Gebiet auch Wohnbauflächen vorsieht und nur einen Streifen entlang der Wilmersdorfer Straße als Kerngebiet ausweist.


 


Der Bebauungsplan ist aus dem FNP zu entwickeln. Es ist nicht erkennbar, dass mit dieser Nutzungsausweisung Kerngebiet dem Rechnung getragen wird, zumal in unmittelbarer Nähe ein Allgemeines Wohngebiet angrenzt.





Zentrenstruktur


Die Wilmersdorfer Straße zeichnet sich durch eine differenzierte Zentrenstruktur mit überwiegend kleinteiligem Gewerbe, Büro/Dienstleistung und entsprechenden Wohnanteilen aus. Es zeigt sich ein Gefälle zwischen dem nördlichen und südlichen Bereich, der dazu führt, dass der nördliche Bereich Funktionsschwächen aufweist (Leerstände, Instandhaltungsdefizite). Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Umfang an Einzelhandels-  und Büro/ Dienstleistungsflächen im Charlottenburger Zentrum seine Grenze erreicht hat. (Zusätzliche Großprojekte  Pestallozistraße, Schiller- und Rückertstraße mit ca. 40000 qm BGF für Gewerbe und Dienstleistungen sind genehmigt bzw. geplant). Es ist zu befürchten, dass der Umfang der Neubebauung am Stuttgarter Platz zulasten der Gesschäftsnutzungen in der ohnehin desolat und unattraktiv  erscheinenden Wilmersdorfer Straße führen wird. Für diese Straße sollte ein Marketingkonzept entwickelt werden, das die Imageverbesserung und Steigerung der Aufenthaltsqualität der Haupteinkaufsstraße zum Ziel haben sollte. 





Auswirkungen der geplanten Nutzungen auf den Einzelhandel in den unmittelbar angrenzenden Wohnstraßen.


Bereits jetzt ist in den angrenzenden Wohnstraßen aufgrund des Strukturwandels im Einzelhandel und der hohen Gewerbemieten Ladenleerstand zu verzeichnen. 


Durch die weitere  Ansiedlung großflächigen Einzelhandels wird befürchtet, dass die noch vorhandenen  kleinteiligen Läden in ihrer Existenz bedroht und Arbeitsplätze vernichtet werden. Die unmittelbare Versorgung der Anwohner ist somit nicht mehr gewährleistet und die Attraktivität und Aufenthaltsqualität der Wohnstraßen ist gefährdet. Laut Aussage der IHK und des Berliner Einzelhandelsverbandes sind bereits heute 4,1 Mio m² Einzelhandelsflächen vorhanden. Diese Zahl ist bei einer positiven Bevölkerungsentwicklung für das Jahr 2010 prognostiziert worden. Es ist am Bedarf vorbei geplant worden. Die vom Investor beauftragte Studie zum zukünftigen Einzelhandelsstandort Stuttgarter Platz ist fragwürdig. Die Kriterien und Prämissen für die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes sind nicht nachvollziehbar. Die so erzielten Ergebnisse dienen nur dazu, die Begründung für die Notwendigkeit  dieser massiven Flächenansiedlung an diesem Ort zu liefern und der ansässigen Bevölkerung ein bestimmtes Einkaufsverhalten aufzuzwingen. Auf welcher wissenschaftlichen Grundlage ist dieses Gutachten entwickelt worden? In welchem Zeitraum ist es bearbeitet worden? Ist es überhaupt noch aktuell? Augenfällig ist, dass der Investor Trigon stets die gleichen Gutachter beauftragt. Es drängt sich die Frage auf, ob es sich hier um Gefälligkeitsgutachten handelt, um sein Ziel zu erreichen. Ein alternatives  Gutachterbüro würde möglicherweise zu anderen bzw. neuen Ergebnissen und Erkenntnissen kommen und somit ein realistischeres Nutzungskonzept zur Folge haben.  Das könnte z.B. der Verzicht auf den großflächigen Einzelhandel mit dem ewig gleichen Warenangebot sein. Dieser Sachverhalt muß nochmalig ernsthaft geprüft werden.





Maß der Nutzung 


Der Bebauungsplan setzt einerseits  Grundstücksflächen fest, die, mit Ausnahme des westlichen Bereiches an der Windscheidstraße, vollständig überbaut werden und weist andererseits Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung aus. Hieraus ist zu entnehmen, dass die Stadtplätze nicht zum Baugrundstück zählen und das Baugrundstück selbst lediglich aus der überbauten Fläche besteht.  Dies ergibt exorbitante bauliche Dichten. Wie soll diese Dichte gemäß den Bestimmungen des § 17 (2) 2. BauNVO ausgeglichen werden. Unverständlich ist die im Begründungstext gelieferte Tabelle zur baulichen Dichte –3.2, Seite 8 - , die offensichtlich die Verkehrsflächen in die GFZ-Berechnung einschließt, was nicht zulässig ist. Bei der Berechnung der GRZ werden die Flächen für die Tiefgaragen, die in dem Bebauungsplan gar nicht dargestellt sind, ausgeschlossen. Gemäß § 19 (4)  BauNVO kann die GRZ um 50% überschritten werden, höchstens jedoch auf 0,8. Hier herrscht Erklärungsbedarf bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Darüberhinaus dürfte der Funktionsablauf des gesamten Komplexes nur durch Inanspruchnahme der Stadtplatzflächen und damit Bereiche, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen müssten, gewährleistet sein. Im Ergebnis wird der öffentliche Raum privatisiert.  Wer ist für die Pflege und Unterhaltung verantwortlich und wie wird das langfristig gesichert?


 


Ein besonderes Kuriosum stellt die nicht überbaubare MK-Fläche im nordwestlichen Bereich an der Windscheidstraße dar. Sie steht in keinem Funktionszusammenhang mit den Gebäudekomplexen und dient offensichtlich nur zum „Schönrechnen der überhöhten Geschossflächenzahl“. Zudem lässt die Widmung als Baufläche die Möglichkeit offen, im späteren Verfahren den Baukörper auch noch hierauf auszudehnen. Dies ist  zu verhindern. Der Pflanzbindung muß  hinreichende Geltung  verschafft werden. Diese Fläche ist als private Grünfläche vorzusehen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als Alternative ist die Festsetzung als öffentliche Grünfläche anzustreben.





Bauliche Dichte/ Städtebauliche Konzeption


Das gesamte Quartier beiderseits der S-Bahntrasse ist geprägt durch gründerzeitliche Bebauung mit Mischnutzung, hohem Wohnanteil und 5 Vollgeschossen bzw. einer Traufhöhe von 18 bis 20 m. Die Qualität des gesamten Bereiches basiert auf dieser Maßstäblichkeit der öffentlichen Räume und einer baulichen Dichte, die an die Grenzen ihrer Tragfähigkeit stößt. Das vorgesehene Vorhaben sprengt den bewährten historischen Maßstab und schafft bauliche Konzentrationen und damit bauleitplanerische Konflikte zwischen der Nutzungsdichte und den Anforderungen des Vorhabens an das Umfeld, die nicht bewältigt werden können. (Enge Grundstücksverhältnisse  und hoher Platzbedarf aufgrund der Abwicklung der intensiven Nutzung, Lieferverkehr, Ver- und Entsorgungsverkehr). Eine besondere Fehlentscheidung stellt das geplante Hochhaus dar. Hier steht die  Ausnutzung des Grundstücks und damit das Interesse der einzelwirtschaftlichen Verwertung im Vordergrund, während die städtebauliche Konzeption nicht zu erkennen ist. Ein Hochhaus an dieser Stelle steht weder im Zusammenhang in Berlin diskutierter Hochhausschwerpunkte wie Potsdamer Platz, Breitscheidplatz, Alexanderplatz, noch ist im Gefüge des unmittelbaren umgebenden öffentlichen Raumes  -Holtzendorff-, Windscheid-, Lewisham-, Wilmersdorfer -, Gervinus-, Rönnestraße und Stuttgarter Platz ein Kompositionsprinzip zu erkennen, welches hier ein Hochhaus sinnfällig machen würde. Vielmehr wird hier der oben beschriebene Maßstab gesprengt und das ästhetische Empfinden des Bürgers mit einem unmotivierten Spargel  verletzt.





Abstandsflächen/Verschattung  


Für die gesamte Bebauung einschließlich der bestehenden Randbebauung  müssen die Abstandsflächen aufgezeigt  und ein Verschattungsdiagramm für das Hochhaus erstellt werden. Es muß zu erkennen sein, in welcher Weise die angrenzenden Wohnnutzungen zu den unterschiedlichen Jahreszeiten beeinträchtigt werden und inwieweit die Abstandsflächenregelung gem. § 6 BauOBln tatsächlich eingehalten werden.


 


Erschließung


Aus dem Zusammenhang zwischen überdichter Baumasse, geringen Grundstücksflächen und hoher Belastung des bestehenden Verkehrsnetzes ist zu folgern, dass mit der Verwirklichung des Bauvorhabens massive Erschließungskonflikte einhergehen, die sich einerseits auf die direkte Anbindung und andererseits auf die Erschließungsflächen des benachbarten Wohnumfeldes auswirken. Besondere Belastungen wird das Wohnumfeld durch Ziel- und Quellverkehr ausgesetzt sein, weil die vorgesehenen Erschließungsflächen schon jetzt von hohem Durchgangsverkehr, Staus und Parksuchverkehr belastet sind. In der Folge werden sich die Ziel- und Quellverkehre nicht über die Hauptverkehrsstraßen abwickeln, sondern sich auf das gesamte Umfeld der Anlieger- und Wohnstraßen erstrecken. Dies führt zu Erschließungskonflikten am Vorhaben selbst (Rückstau) aber vor allem zur Verschlechterung des Verkehrsablaufs in den angrenzenden Wohnquartieren und zur erheblichen Belastung der Quartiere mit gebietsfremden Verkehren. Dies ist insofern auch unverantwortlich als die Qualität dieser Quartiere die Investition von Mietern, Eigentümern und Initiativen dazu geführt haben, dass der westliche Bereich des Stuttgarter Platzes als qualitätvolles und dem Image Charlottenburgs zuträgliches, lebens- und liebenswertes Wohnquartier gilt. Diese Qualität wird durch die negativen Folgen, wie oben beschrieben, zerstört. Darüberhinaus werden folgende Bedenken zur kleinräumigen Erschließung geltend gemacht.





Tiefgaragen – Erschließung Stuttgarter Platz


Ich wende mich entschieden gegen eine Tiefgaragenerschließung von Seiten des Stuttgarter Platzes weil hierdurch einerseits die Wohnnutzung erheblich beeinträchtigt wird (Lärm, Abgase, Gefahren für Fußgänger und Radfahrer) und andererseits die Ziel- und Quellverkehre über die Windscheid-, Leonhardtstraße und Stuttgarter Platz zwangsläufig laufen werden, da  die Lewishamstraße durch den hohen Anteil an Durchgangsverkehr keine Ziel- und Quellverkehre abwickeln kann.


Die Lärmbelastung liegt schon jetzt bei > 70 – 75 dB.


Die Luftverschmutzung –Abgase im Straßenverkehr- ist ebenso erheblich und hat verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit der betroffenen Bewohner. Eine Studie, die im Auftrag der WHO zu den Effekten der Luftverschmutzung erarbeitet wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass Autoabgase eine häufige Todesursache – 20 000 /Jahr - darstellen. Neuerkrankungen an chronischer Bronchitis 25 000, fast 300 000 Bronchitisfälle bei Kindern und 500 000 Asthma-Attacken. Untersucht wurden Frankreich, Österreich, und die Schweiz. (Berliner Zeitung v. 9.10.2000, Fachjournal „Lancet“, Bd.356, S. 782 und 795)





Tiefgaragen – Erschließung Lewishamstraße


Ich weise darauf hin, dass die Tiefgaragenerschließung von Seiten der Lewishamstraße in keiner Weise funktionsfähig ist und zu Konflikten im Verkehrsablauf führen wird. Dies ist darin begründet, dass diese Straße als Hauptverkehrsstraße erhebliche Durchgangsverkehre aufweist, so dass schon das Einfädeln in den fließenden Verkehr kaum möglich sein wird, andererseits liegen die Ein- und Ausfahrten so dicht am Kreuzungspunkt Lewishamstraße/Stuttgarter Platz, dass die ausfahrenden Verkehre aus der Tiefgarage aufgrund des Rückstaus der Lewishamstraße nicht aus der Tiefgarage herauskommen und die einfahrenden Verkehre zu Staus im Kreuzungsbereich führen werden. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass durch das Vorhaben erhebliche Erschließungskonflikte hervorgerufen werden, die aufgrund des Umfangs der Tiefgaragenplätze nicht bewältigt werden können. Neben der Reduzierung der Baumasse auf ein stadtverträgliches Maß fordere ich deshalb den Verzicht auf jegliche Stellplätze. Dies ist gerechtfertigt, weil der Standort durch S-, U-, Regionalbahn  sowie Bussen eine optimale Anbindung aufweist. Zeigen Sie, dass Sie zu einer zukunftsfähigen Stadtpolitik, die auch noch das Wohl und die Lebensqualität der folgenden Generationen im Auge hat, fähig sind.


Es wird die Forderung aufgestellt, ein schlüssiges Verkehrskonzept vorzulegen,  welches die o.g. Probleme löst. 





Hinweise zur verbesserten Anbindung des S-Bahnhofs 


Der S-Bahnhof Charlottenburg ist für die angrenzenden im Westen liegenden Wohnquartiere über den Zugang in der Windscheidstraße angeschlossen. Dieser Zugang muß erhalten bleiben, da er eine besondere Bedeutung für die Bürger, Bewohner und Arbeitsplätze im Quartier aufweist. Auch der Kurfürstendamm ist mit angebunden. Die Abstimmung zwischen den über die Stadtplätze abzuwickelnden Zugangsverkehre von Fußgänger, Radfahrer zur S-Bahn und die künftige Gestaltung des S-Bahnhofs sind nicht hinreichend untersucht und geklärt, da zumindest innerhalb der privaten Bauflächen entsprechende Wegerechte zu sichern wären. Die Planzeichnung ist unvollständig, da die  Zugänge zu den S- und Fernbahnsteigen nicht  dargestellt sind.





Stadtplatz – Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung


Es wird angeregt, südlich der Bahntrasse die bestehende öffentliche Parkanlage zu erhalten und nicht durch Bauflächen und Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung noch zu verkleinern. „Die Festsetzung als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung lässt vermuten, dass der besondere Zweck in der verkehrlichen Nutzung zugungsten des Vorhabens liegt“. Sofern dies beabsichtigt ist fordere ich die tatsächlich von Privaten in Anspruch genommene Flächen zu begrenzen und die übrigen Flächen der Stadtplätze ihrem öffentlichen Charakter gemäß zu widmen, z. B. als öffentliche Parkanlage.





Grün- und Freiflächen


Durch das Vorhaben wird eine erhebliche Anzahl (ca. 100) von teilweise über 50jährigem Baumbestand vernichtet. In einem so dicht bebauten Quartier bedeutet jeder abgängige Baum einen Verlust an Lebens- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Es ist nicht erkennbar, in welchem Umfang und an welcher Stelle dieser erhebliche Eingriff ausgeglichen bzw. ersetzt wird. Insofern beinhaltet der Bebauungsplan eine Verletzung des § 1a BauGB und § 8  BnatSchG. Im übrigen muß darauf hingewiesen werden, dass nach den geltenden Bestimmungen der EU das Vorhaben aufgrund des Umfangs, der Lage und der Einbindung in einen sensiblen Stadtraum durch eine UVP abgeprüft werden muß. (Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz)





Kita


Die Planung einer Kita an dieser Stelle neben dem Bahndamm sowie integriert in einen Solitärbau für tertiäre Nutzung ist mehr als zweifelhaft und unausgereift. Die Belastung durch Bahn- und sonstige Verkehre wird sehr hoch und für die Kinder unzumutbar sein. Ebenso wird es zu Nutzungskonflikten mit der tertiären Nutzung kommen. Der Bedarf an Kitaplätzen bei schrumpfenden Geburtszahlen ist anzuzweifeln. Es drängt sich der  Verdacht auf, dass diese Fläche als Alibifläche ausgewiesen wird und später, wenn tatsächlich kein Bedarf an Kitaplätzen vorhanden ist, die Fläche umgewidmet wird. Die Kitazahlen sind zu begründen und nachzuweisen. Für eine derartig sensible Nutzung müßte ein anderer Standort gefunden werden.


 


Denkmalschutz


Der Fern- und Stadtbahnhof Charlottenburg mit Tunnel, der Eingang Windscheidstraße mit Kartenschalter, z. Teil die Bahnsteigüberdachung, der Gleiskörper sowie das Stationsgebäude stehen unter Denkmalschutz.   


Die Belange des Denkmalschutzes werden nicht berücksichtigt bzw.  aufgegeben. 


Wo sind die Alternativen entwickelt oder angedacht, die mit dem Bestand behutsamer umgehen. Der Architekt, Herr Prof. Hönow, der das Bahnhofsgebäude gebaut hat, ist noch unter den Lebenden. Er ist empört über die Ersatzbebauung des von ihm geplanten Gebäudes.


Der Umgebungsschutz wird nicht ernst genommen. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Goerdeler Grundschule mit dem herausragenden hohen Turm, der unter Denkmalschutz steht und durch das Hochhaus völlig in den Hintergrund gerät.


Warum wird , wenn man sich mit dieser Planung über den Denkmalschutz derartig hinwegsetzt, nicht darauf gedrungen, eine Gestaltung der Neubauten zu entwickeln, die sich auf den Ort bezieht und eine Architektursprache erfindet, die sich von der überall in der Stadt vorfindbaren Langeweile und Austauschbarkeit abhebt?





Ausgaben für das Land Berlin


Durch einen Erschließungsvertrag zwischen Bezirksamt Charlottenburg und Investor soll die Finanzierung  der Maßnahmen bzw. Herstellungspflichten geregelt werden. Folgekosten und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentlich zugänglichen Flächen (Stadtplätze) sollen von den jeweiligen Eigentümern erbracht werden. Diesbezüglich bestehen große Zweifel, dass diese Konstruktion sich als tragfähig erweist, wenn überhaupt nicht ersichtlich ist, wer die jeweiligen Eigentümer sein werden. Infolgedessen ist zu vermuten bzw. davon auszugehen, dass die öffentliche Hand mal wieder die Folgekosten und Unterhaltungsmaßnahmen finanzieren wird und zwar mit unseren Steuergeldern.





Verfahren /Wettbewerb


Der Wettbewerbsentwurf hat zu Ergebnissen geführt, die noch zu einigermaßen tragfähigen Strukturen und Quantitäten geführt haben (17 000 m² Bruttogeschossfläche). Die jetzige Weiterentwicklung (von 34 000 m² durch BVV Beschluß auf 30 000 m² herabentschieden) verfälscht diese Ergebnisse und stellt einen Betrug an der Öffentlichkeit dar. Das Verfahren der Aufstellung des Bebauungsplans widerspricht dem Inhalt und Geist des Bundesbaugesetzes. Danach stellt die Gemeinde den Bauleitplan gem. § 1 BauGB auf, damit gesichert ist, dass die öffentlichen und die privaten Interessen, die durch Bauherr und Architekt vertreten sind, gleichrangig behandelt werden können. Die Aufstellung durch die Gemeinde beinhaltet auch, dass bei der Bearbeitung des Bebauungsplans durch Dritte (Planungsbüros) keine sachfremden Abhängigkeiten, z. B. durch direkte Finanzierung des Bebauungsplans und anderer Gutachten (Einzelhandelsgutachten)  seitens des Investors entstehen. Im vorliegenden Falle liegt der Verdacht nahe, dass durch die direkte Finanzierung des Bebauungsplans durch den Investor die finanzielle Abhängigkeit durch das beauftragte Planungsbüro entsteht und sich so die Interessenkonstellationen einseitig zugunsten des Investors verschieben. Eine gerechte Abwägung, die ja von dem Planungsbüro, das den Plan erarbeitet, vorbereitet wird, ist so kaum möglich. Erfahrungsgemäß übernimmt das Bezirksamt den vorliegenden Abwägungsvorschlag, der allenfalls redaktionell vom Bezirksamt modifiziert wird. 





Wir fordern Sie auf, aufgrund der beschriebenen inhaltlichen und formalen Mängel den Bebauungsplan zurückzuziehen und grundsätzlich über ein stadtverträgliches Konzept mit den Bürgern in einen neuen Diskurs zu treten.





Der Bebauungsplan weicht vom FNP 98 ab, der an dieser Stelle Wohnbauflächen vorsieht. Die Darstellung des FNP zeigt schon, dass sich der Zentrumsbereich nicht über die Lewishamstraße in Richtung Westen entwickeln soll. Wir fordern deshalb, den Bebauungsplan an den FNP anzupassen und nicht umgekehrt, wir fordern eine  Reduzierung der Baumassen und die Differenzierung der Nutzungen im Sinne der kleinteiligen quartiersgerechten Verträglichkeit. 








Mit freundlichen Grüßen














